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1 Die Ordnung der Salzwirker,Brüderschaft

es Königs Majestät hat unter dem 25 August v I
der hiesigen Salzwicker Brüderschaft eine auf deren
Ansuchen und mit Zuziehung ihrer Vorsteher entworfene
revidirte Brüderschafts Ordnung zu verleihen geruht
Es wird nicht unangemessen sein derselben auch in die
sen der Chronik unserer Stadt gewidmeten Blättern
eine Stelle zu geben Sie lautet wie folgt

Die nachstehende Brüderschafts Ordnung tritt
an die Stelle der frühern Brüderschafts Ordnungen
namentlich derjenigen vom 3 Februar 1L9S so wie
der jene Ordnungen erläuternden oder ergänzenden
besondern Bestimmungen welche sämmtlich hierdurch
aufgehoben werden

XI,V Jahrg s Art t



66 Hakisch S Patriot Wochenblatt

Art 1 Zu der Brüderschaft gehören alle Nach
kommen der ursprünglichen Halloren die sich mit der
Salzfabrication auf der landesherrlichen und auf der
pfännerfchaftlichen Saline zu Halle beschäftigen so
wie deren Angehörige Witrwcn und Waisen nicht
minder die Pensionaire unttr jenen Arbeitern und de
ren Angehörige Wittwen und Waisen die nicht
in Arbeit bei den Salinen stehenden Halloren Abkömm
linge jedoch nur insofern als sie nicht einen andern
Lebensunterhalt sich gewählt oder die weiblichen In
dividuen insofern sie sich nicht außerhalb der Brüder
schaft verheirathet haben Wie von jeher soll aber
auch künftig den Söhnen von Halloren welche ein
anderes Gewerbe zc ergreifen oder ein sonstiges der
Salzfabrication fremdes Geschäft gewählt haben und
dazu übergegangen sind gestattet sein es mit der
Brüderschaft zu halten wenn sie einen Thaler Jn
nungs und einen Thaler Leichentuchs Geld so wie
1 Sgr 8 Pf Monatssteuer entrichten

Dagegen können diese zu einem andern Gewerbe
oder Erwerb übergegangenen Individuen der Halloren
Brüderschaft und ihre Angehörigen auf Unterstützun
gen aus den Mitteln der Brüderschaft und des Thal
Armcnbeutels keinen Anspruch machen so wie das
Recht des freien Vogelfangs nicht ausüben

Art Mitglieder der Brüderschaft welche
wegen eines begangenen Kriminal Verbrechens mit
dem Verlust der Nationalcocarde bestraft worden sind
gehen dadurch der Mitgliedschaft und der mit derselben
verbundenen Beneficien verlustig ohne daß ihnen die
Befugniß zusteht die eingezahlten Beiträge zurückzu
fordern Bei etwa eingetretener Königl Begnadi
gung oder bei Wiedererlangung des Rechts die Na
tionalcocarde zu tragen soll es der Brüderschaft jedoch
freistehen unter Genehmigung des Zhalamtes den
Verurtheilten in die Brüderschaft wieder aufzunehmen

Art 3 Alle diejenigen welche in der Brüder
schaft sich nähren wollen sollen vornehmlich fleißig

und
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und andächtig bei Verkündigung des göttlichen Worts
in der Kirche mit Weib und Kindern sich einfinden sie
sollen ihre Kinder fleißig zur Schule halten damit
diese in der reinen evangelischen Lehre des Christenthums
so wie im Lesen Schreiben und Rechnen gut und treu
lich unterrichtet werden und hernach Gott und ihrem
Nächsten rechtschaffen dienen können Desgleichen
sollen sie ihren Vorgesetzten schuldige Achtung und pünkt
lichen Gehorsam erweisen

Art 4 Und weil uralter Gerechtigkeit nach alle
zwei Jahre bei der Pfingstversammlung dem Haupt
seste der Brüderschaft aus der Mitte dieser letztem
vier Vorsteher und zwei Beutelherren er
wählt und diese allemal in Seiner Majestät des Kö
nigs Allerhöchsten Namen von dem zeitigen Salzgräsen
bestätigt werden so sollen dieselben eines unbeschol
tenen und untadelhasten Namens sich erfreuen auch
im Lesen Schreiben und Rechnen wohl unterrichtet
sein damit dieselben ihrem Amte treu und ohne Vor
wurf vorstehen können

Art Z Unter dieser Voraussetzung sind wählbar
alle wirklich angestellte Sieder die das Z2ste Lebens
jahr zurückgelegt haben

Art 6 Bei der Wahl neuer Vorsteher steht es
der Brüderschaft frei von den bisherigen einen oder
auch wohl alle vier Vorsteher aufs Neue zu wählen
wenn dieselben in den Verwaltungs Angelegenheiten
der Brüderschaft sich vorzüglich tüchtig und brauchbar
erwiesen haben

Art 7 Ferner sollen bei Ernennung der Vorste
her in 6 Jahren vier Vorsteher aus den Brüderschafts
Mitgliedern der Königl Saline erwählt werden so
wie denn auch diese zur Stelle eines dirigirenden Vor
stehers an sich nicht minder qualifieirt sind als die
pfännerschastlichen Mitglieder

Art 8 Die Vorsteher sollen jedesmal einige
Tage vor der Feier des heiligen Psingstsestes von dem
zu diesem Zweck sich besonders versammelnden Meister
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personale nach Stimmenmehrheit gewählt und dem
Salzgräfen nach herkömmlicher Weise bekannt gemacht
werden

Art 9 Sie haben sich jederzeit treu und fleißig
zu erweisen auch zu allen die Brüderschaft betreffen
den Verrichtungen und was deren Nutzen betrifft
sich willig gebrauchen zu lassen

Und wenn etwas Erhebliches verfällt sollen sie
solches dem versammelten Ausschüsse auch nach
Befinden der ganzen Brüderschaft bescheiden vortragen
und deren Rath und Genehmigung einholen

Da denn auch derjenige welcher der Brüderschaft
nicht treulich vorgestanden auf geschehene An
zeige und mit Genehmigung des Königlichen Thalamts
oder der etwa substituirten Königlichen Behörde
nachdrücklich und nach Befinden der Umstände mit
Entsetzung aller Ehrenämter bestraft werden soll

Art 10 Die Vorsteher haben die brüderschast
liche Rechnung zu führen dergestalt daß die 4 Vor
steher halbjahrlich damit wechseln nach Ablauf wel
cher Zeit alsdann derjenige der die Rechnung geführt
binnen 14tägiger Frist dem Ausschuß über die Ein
nahme und Ausgabe Rechnung ablegen muß wobei
jedesmal zwei Mitglieder vom Ausschuß erwählt
werden um die Rechnung förmlich zu revitiren

Art 11 Für die gehabte Mühe und für Schreib
materialien während der halbjährigen Rechnungs
führung erhält der betreffende Vorsteher vier Thaler
fünfzehn Silbergroschen auch sind zugleich sämmt
liche Vorsteher für die Zeit von zwei Jahren ihrer
Function von Entrichtung der Gesellschaft Abgaben
und von der Verpflichtung zum Leichentragen frei

Art 12 Binnen 4 Wochen nach dem Pfingstfeste
muß endlich von den4Vorstehern jedesmal dieHaupt
Rechnung vor der ganzen Brüderschaft abgelegt und
bei dieser Gelegenheit auch die Brüderschafts Ord
nung jedesmal deutlich vorgelesen werden

Zur
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Zur eigentlichen Revision der Haupt Rech

nung werden drei Mitglieder aus dem Meisterper
sonale der gesammten Brüderschaft durch
Stimmenmehrheit dieser letztern erwählt

Art 1Z Da es nicht nöthig und nicht rathsain
ist jedesmal diege sammle Brüderschaft zu versam
meln ohnehin auch dei schleunigen Sachen und drin
gender Umstände halber die gesammte Brüderschaft
nicht einmal immer bestellt werden kann so ist hierzu
ein durch Stimmenmehrheit der gesammten Brüder
schaft zu erwählender Ausschuß verordnet von
Achtzehn ehrbaren Männern welche schreiben und
lesen können und nicht unter 32 Jahre alt sind
jedoch auch wiederum nicht so alt daß sie LeibeS
schwachheit halber bei den Zusammenkünften nicht
mehr erscheinen könnten

Diese Ausschuß Mitglieder fungiren auf Lebens
zeit insofern sie wider Erwarten von der Brüder
schaft nicht etwa sollten ausgeschlossen werden oder
Altersschwäche halber die Entbindung von ihren
Stellen nachsuchen und erhalten müßlen

Art l4 Fällt die Wahl zu Vorstehern auf Aus
schuß Mitglieder so müssen an deren Stelle für die
Dauer des Vorsteher Amts Stellvertreter gewählt
werden

Art 1o Wer von den Ausschuß Mitgliedern
ohne dringende Ursache angeben zu können und ohne
bei dem ersten event dessen Funetion versehenden
Vorsteher zeilig genug sich gemeldet zu haben bei
den Versammlungen ausbleibt hat vier Silbergro
schen Slrafe zu bezahlen und kann bei drei hinterein
ander vorkommenden Wiederholungsfällen aus dem
Ausschuß entlassen werden

Art 16 Der Ausschuß faßt seine Beschlüsse
nach Stimmenmehrheit der Ersch ie n enen

Die in der Gesammlstadt Halle anwesenden
Mitglieder des Ausschusses müssen jedoch sämmtlich
eingeladen gewesen seyn

Art 17
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Art 17 AlleVerwaltungs und nach
stehende Ehrenstellen als Hauptmann
Fähndrich Mitgliedschaft bei Deputationen
und beim A u s sch u ß können nur durch diejenigen be
setzt werden welche entweder bei dem pfännerschaftli
chen oder bei dem Königlichen Salzwerke als Sie
der angestellt sind und dadurch Meisterrechte bei der
Brüderschaft genießen Auf der Königlichen Sa
line sind indessen in dieser Beziehung neben den 16
Meistern 14 welche mir diesen gleiche Geschäfte ha
ben den Siedern gleich zu achten

Bei Besetzung der übrigen vorstehend nicht ge
nannten Ehrenstellen soll es jedoch der Brüder
schaft freistehen einen oder den andern aus der zu
nächst darauf folgenden Klasse von Arbeitern mit zu
wählen, und sollen von diesen auch einige zu
den Zusammenkünften des Meiftcrpersonals mit einge
laden werden vonf Act 8 nämlich 3 Personen
von den Königlichen Salzträgern und 2 von den
pfännerschaftlichen Scheitführern um ihre etwa
nigen Interessen dabei wahrnehmen zu können

Wer ein Ehrenamt ohne hinlänglichen Grund
ablehnt zahlt 16 Silbergroschen Strafe

Act 18 Bei Besetzung der Ehrenstellen können
oonf die Bestimmungen über das Vorsteher Amt

Art 6 die Mitglieder der Brüderschaft von der Kö
niglichen Saline tel dieser Stellen in Anspruch neh
men und verlangen

Art 19 Wenn es erforderlich ist die ganze
Brüderschaft zu versammeln was durch den regieren
den Vorsteher jedesmal veranlaßt wird so müssen
sämmtliche in der Gesammtsladt Halle gegenwärti
gen Mitglieder unter allgemeiner Mitthei
lung des Gegenstandes der Berathung dazu
eingeladen werden

Act 2V Die Stimmenmehrheit entscheider so
dann über die Gültigkeit des Beschlusses die Nichter

schie
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schienenen aber müssen den Beschluß unweigerlich sich

gefallen lassen
Bei etwaiger Stimmengleichheit giebt die

Summe des regierenden oder dessen Stelle ver
tretenden Vorstehers den Aufschlag

Art 21 Bei allen Versammlungen ist es eines
sedcn Anwesenden besondere Pflicht den Vortrag des
Vorstehers ruhig anzuhören sein Unheil und seine
Meinung darüber in bescheidenem anständigen Tone
aufzusprechen und nicht durch Heftigkeit oder unan
gemessne Worte Streitigkeiten herbeizuführen welche
vom Zweck entfernen Sollten dennoch einzelne Mit
glieder den Anstand die gute Sitte und Ordnung au
ßer Acht lassen und den Vorstehern auf deren wieder
holte Mahnung zur Ruhe und Ordnung nicht Folge
leisten so sollen dieselben mit einer Geldstrafe von 16
Sgr belegt und nach Befinden der Umstände aus der
Versammlung entfernt werden was von der Be
stimmung des regierendcn Vorstehers abhängt

Art 22 Die Geldbeiträge welche zur Verwal
tung der brüderschaftlichen Angelegenheiten erforder
lieh sind sollen wie bisher auch ferner beibehalten wer
den demnach ein Meister oder dem Gleichstehender
monatlich 2 Sgr 6 Pf jeder andere aber 1 Sgr 3
Pf bezahlen und diese Beiträge von dem Brüderbo
ten in den letzten 10 Tagen eines jeden Monats einge
sammelt werden

Art 23 Alle Angehörige der Salzwirkerbrüder
schasl männlichen Geschlechts welche entweder in das
Siedegeschäft eintreten wollen oder die das 20ste Le
bensjahr zurückgelegt haben müssen sich bei dem re
gierenden Vorsteher melden und einen Thaler Jn
nungs und einen Thaler Leichentuchs Geld erlegen
auch muß derjenige der Sie der wird sieben Sil
bergroschen S Pf Meistergeld bezahlen Wer im acti
ven Militairdienste steht ist auf die Dauer des Dien
stes von den Beiträgen frei

Art 24
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Art 24 Würde der Fall eintreten daß die
B eiträge erhöht oder eine außergewöhnliche Auf
lage gemacht werden müßte so kann di s nur in Fol
ge eines von der gesammten Brüderschaft darüber zu
fassenden Beschlusses und zwar nach Verhältniß der
gewöhnlichen Monatsgeldcr geschehen

Art L5 Schulden in Corporations Angelegen
Heiken zu contrahiren ist nur die gesammte Brü
derschaft nach den von ihr zu fassenden Beschlüssen
befugt

Art 26 Die mit Zahlung der Beiträge 2 Mo
nate lang in Rückstand bleibenden Mitglieder werden
dem Königl Thal Amte oder der demselben substi
luirten Behörde mit dcr Bitte angezeigt die Königl
Salinen beziehungsweise pfännerschafrliche Verwal
tung wegen Einziehung dieser Rückstände vom Lohne
des Reftanten zu requiriren und in gleicher Weise soll
mit Einziehung dcr Beiträge Behufs Berichtigung
vorhandener oder noch zu contrahirender Schulden
dcr brüderschaftlichen Corporationen im administrati
ven Wege verfahren werden

Durch etwaige Berufung auf gerichtliche Entschei
dung über die Frage ob die Beiträge auf legale Weise
von dcr Gesellschaft übernommen und unter deren
Mitglieder umgclegt worden sind wird die admini
strative Execution nicht aufgehalten

Art 27 Reftanten die noch nicht in fixirter
Arbeit stchen und bei dcnen also kein Lohnsabzug
möglich ist sollen dagegen dadurch zur Erfüllung ih
rer Schuldigkeit angehalten werden daß sie von den
Beneficien und Privilegien dcr Brüderschaft so lange
ausgeschlossen bleiben bis sie ihren Verbindlichkeiten
vollständig nachgekommen sind

Art 28 Wenn ein Mitglied der Brüderschaft
oder einer von dessen Angchörigcn verstirbt so muß
dcr Vorsteher welcher die Regierung hat und Rech
nung führt nach gebührender Anmeldung für Lei
chentuch und Leichenträger und zwar bei einem Kinde

bis
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bis zu 8 Jahren für L Träger von 3 12 Jahren für
12 Träger und von da an für 16 Träger Sorge tra
gen und darauf halten daß jeder der zur Leiche be
stellt ist zu der von den Angehörigen zu l estüiiwen
den Zeit pünctlich in ordentliche schwarzen Ober und
Unterkleidern erscheint Wer autbleibr und diesen
Borschriften nicht nachkommt zahlt IS Sgr Strafe
von welchen S Sgr derjenige erhält weicher die Lei
che getragen ö Sgr der Vorsteher und S Sgr die
brüderschaftliche Kasse

Das Leichentragen geschieht nach der Reihen
folge doch sind wie bereits erwähnt die Vorsteher
der Brüderbote und alle die das Löste Lebensjahr zu
rückgelegt haben davon entbunden

Art 29 Bei dem F fte zur Pfingstzeit werden
jedesmal nach altem Brauche 12 Scheidemeister er
wählt welche von dem zeitige Salzgräfen autorisirt
sind etwaige Streitigkeiten zu schlickten und Ruhe
und Ordnung herzustellen Wer sich dabei unfolgsam
zeigt wird durch die Vorsteher dem Königs Thal
Amte zur weiter Untersuchung und Bestrafung ange
zeigt

Art SV An dem gedachten Festtage welches
insofern außerordentliche Umstände es nicht verhindern
alle 2 Jahre in der Psingsiwocke geschieht müssen die
Vorsteher ein dazu passendes Loeal besorgen woselbst
sodann auf Kosten der Brüderschaft Tafel gehalten
wird Alle Personen die an diesem Tage Ehren
ämter haben sollen dabei zugezogen und für jede Per
son 20 Sgr aus der Brüderschaft Kasse gutgethan
werden

Art 31 Bei festlichen Aufzügen muß jeder pünkt
lich und die Meister wenigstens anständig im Natio
nal Festanzuge erscheinen Den dawider Handelnden
trifft eine Strafe von 10 Sgr Bei jüngern Arbei
tern indeß können in Ansehung der Oberkleidung bil
lige Rücksichten genommen werden

Art 32
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Art L2 Dem Thalamte t der zu subsii
tuirenden Königlichen Behörde liegt die Pflicht ob
für die gehörige Befolgung der i dieser Brüderschaft
Ordnung enthaltenen Borschriften zu sorgen zu
welchem Behufe denn auch von beabsichtigten Versamm
lungen der Brüderschaft des Aueschusses oder von ab
zusendenden Deputationen dem Thalamte durch die
brüderschaftlichen Vorsteher jedesmal rechtzeitig
Anzeige zu machen ist

Was übrigens in Betreff der Corporations Ver
hältnisse der Brüderschaft von welcher Art sie auch
immer sein mögen in dieser Ordnung nicht ausdrück
lich bestimmt worden ist das soll auf Beschluß
des Ausschusses vorbehaltlich der erforderlichen
Genehmigung des KönigUchen Thalamtes oder der zu
substituirenden Behörde festgesetzt werden und bei
dieser Festsetzung soll insofern nicht binnen 10 Tagen
Recurs dagegen eingelegt wird cs sein unabänderli
ches Bewenden behalten

Z B i b e l st u n d e
Dienstag den 23 Januar um 6 Uhr wird vom Hrn
C R Ui Tholuck die Bibelstunde gehalten werden

S Geborne Getrauet Gestorbene in Halle
Nov Dec 1343 Januar 1844

a Geborne
Moritzparochie Den 3 Jan ein unehel S u b

den M eine unehel T Entbindung Institut
Domkirche Den 20 Decbr 1848 dem Kaufmann

Seifferr ein S, Wilhelm Nr 833 Den
3 Jan 1844 dem Handarbeiter agelgans ein S
Johann Carl Golchils Nr 1773

Neu
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Neumarkt Den 30 Dec 1343 dem Handarbeiter
INöbius eine Tochter M rie Johanne Wiihelmine
Nr 1119 Den 1V Jan 1844 dem Petschafl

stecher Rosenkranz ein S Eduard ledrich Reinhold
Nr 1229

Glaucha Den 7 Jan dem Handarbeiter Eichapfel
einS Carl Wilhelm Nr 1728

l Getrauet
Glaucha Der Handarbeiter Schiller mit S

Drese

c Gestorbene
Marie parochie Den 9 Jan des Schuhmacher

meisters SögeT Friederite Thereste alt2J 7M
Darmschwindsucht D n 10 der Zimmerpolier in
der Königl Saline Lösch alt 76 I 7 M 1W ZT
Altersschwäche Des Kutschers iLhring Ehesrau
alt3SJ Brustkrankheit Den 12 des Handarbei
ters lValcher T Johanne Wilhelmine alt 3 Jahr
Geschwür Den 13 des Schmiedezesellen Priese
S Johann Adolph alt 10 M Lunqenenijündung
Den 14 des Gärtners Hasse S Otto alt 1 I
9 M Lungenentzündung

Ulrich spar ochie Den 1l Januar des Doctors und
Professors der Medicin Richter Wittwe all 82 I
Altersschwäche DeS Handarbeiters Markgraf
T Amalie Pauline alt2J Äehirnentzündung
Den 6 der Prediger klnerit tVebel auS Niethnord
hausen alt 8S I Altersschwäche

Mor itzparochie Den 8 Jan der Tischlermeister
Ammilius aus Mühlhausen alt 34 I Schlagfluß
Den 1 l des Schuhmachers RühneEhefrau alt 32 I
hitziges Nervenfieber Den 12 der Handarbeiter
Zick aus Biiterfeld alt 28 I Schwindsucht

Domtirche Den 12 Januar des Professors Oi
Hupfelvr Ehefrau alt 39 I 9 M 2 W Nerven
fieber

Katho
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Katholische Kirche Den S Jan des Handarbei
ters Grioschb orviak S alt 6 M Krämpfe

Neumarkc Den 8 I in der Kutscher Juskowsk
alt S6 I Herzfehler

Glaucha Den 14 Jan eine unehcl T alt 1 3
S M Auszehrung

Herausgegeben im Namcn der Armlndireclion

vom Diaconu Dryander

BekannLmacnungen

Der Bedarf an Fourage für einzelne DetachementS
der hier durchmarschirenden Truppen welcher d n hihern
Vorschriften zufolge an Orlen wo sich kein Königliches
Magazin befindet von ren Communen gegen Erhaltung
des monatlichen Durchschnittspreises beschasst werden muß
beabsichtigen wir auf das laufende Z chr dem Mindestfor
dernden in Entreprise zu geben und ist dazu ein Termin auf

den 23 Januar c Vormittags 11 Uhr
im Quartieramle anberaumt woselbst auch die Bedin
gungen von heute ab zur Einsicht vorliegen

Halle den 16 Zinuar 1644
Der Magistrar

Nothwendiger Verkauf
Kinigl Land und Stadtgericht zu Halle

Das Hieselbst in der Nittergasse sub Kr 687 be
legen den Geschwistern Heise gehörige Wohnhaus
nebst Zubehör nach der nebst Hupothekenschein und Be
dingungen in der Registratur einzusehenden Taxe abge
schätzt auf Z36 Thlr Sgr 3 Pf soll
am 28 Februar 1844 Vormittags 11 Uhr

an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden
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Bekanntmachung
Wir bringen zur Kenntniß des Publikums daß der

bisherige Oberlandesgerichts Iustizcomnnssar und Notar
Herr Zustizrath O uinque

auf sein Ansuchen an das hiesige Land und St Zdtgericht
als Zustizcommissar und Notar versetzt und heut in die
ser Eigenschaft verpflichtet worden ist Derle be b t
seine Wohnung vorläufig in der Nathhau gcss Nr 237
eine Treppe hoch genommen

Halle a S den 16 Januar 1844
Aönigl L and und Stadtgericht

Rnap p
Die auf heute angekündigte Auction des Markt

zelts in Nr 1Z6 Stadt Flsischergasse wird hiermit
aufgehoben Grärvcn Auctions Comrmssar

Mobilien Aucrion
Mittwoch den 24 d M Nachmittags 1 Uhr

und folgende Tage soll im AuctionSlocale großer Berlin
Nr 433 ein Nachlaß besiehend in sehr guten Federbet
ten Wäsche männlichen Kleidungsstücken I Sruhuhr
1 Wind und Vogelbüchse 2 neue modern gearbeitete
SophaS mit Damastüberzug Stühle Tische Bett
stellen Schreib Kleider Eck und Brotschränke
1 Kommode Koffers 2 noch ganz neue Actenreposito
rien u dgl mehr meistbietend gegen baare Courantzah
lung verkauft werden

Halle den IS Januar 1844
H Brandt Auctions Commissarius

Montag den 22 d M Nachmittag 2 Uhr sollen
die noch vorhandenen Kattune Westen und Hosenzeuge
wie auch Wäsche Betten Mcubles und Hausgeräthe
iffentlich erkauft werden und werden bis dahin noch
Sachen aller Art hierzu angenommen Brüderstraße Nr
207 eine Trep pe hoch von G U ächrer

Eine große Lastwaage wiid zu kaufen gesucht
Durch wen erfährt man Geiststraße Nr 11SO
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AuS dem mit Herrn Eduard Hartig junior
hier für gemeinschaftliche Rechnung geführten Wollgeschäft
bin ich nach freundschaftlicher Uebereinkunft ausgeschieden
Herr Hartig hat sämmtliche Activa und Passiva über
nommen und führt nunmehr das Geschäft für seine allei
nige Rechnung fort

H lle den t Januar 1844
Ferdinand Bertram

Wirklicher Ausverkauf
Wegen Uebernahme eines anderen Geschäfts werde

ich meine Leinwandhandlung aufheben und bis Anfangs
Februar d I Alles aufs Billigste zu festen Preisen ver
kaufen Sollte Jemand geneigt sein das Geschäft
käuflich zu übeinehmen so kann Laden und Utensilien
mit übergeben werden

Alle diejenigen welche mir noch schuldig sind muß
ich bitten spätestens bis zum I März s o zu zahlen da
ich die alsdann nochNestirenden meinemAnwalt übergebe

Von denen welche Forderungen an mich zu haben
vermeinen erbitte ich mir Rechnung

F Friebel
Leipziger Straß e Nr 238 Hrn C F Klose gegenüber

Wohnungen in meinem Garren
Durch Versetzung des Herrn Lieutenant vonLSl

HSffel wird bei mir eine Wohnung von 4 Stuben
3 Kammern und Küche mit Boden Keller 2 Stäl
len Waschhaus und Trockenplatz leer welche zum
1 März oder 1 April bezogen werden kann

Zum ersten April kann auch noch eine Wohnung
von 2 Stuben 2 Kammern Küche und Zubehör bezo
gen werden Rreye Zimmermeister

Giebichensteiner Allee

Ein Dienstmädchen wird sogleich zum Antritt gesucht

Nannische Straße Nr 4S9 purte e
Zwei austapezitte Stuben 2 Kammern Küche

und Zubehör werden zum l April zu beziehen gesucht
Zu erfragen alter Markt Nr SS4 zwei Treppen hoch
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uktriiZs aus 8 i ms reisn eo Ainsn

slan en etc von l XV W sridel i t s,n
nslims ick sn und Iis5 rs d s II sn ti si Ij ills

nizlskriixsl bis in b Ij I i ss IVIsI
uclcsi smpLsIilt ke kwZ

Einen sehr großen Transport ganz au
gezeichnete Holländische und Englische He
ringe so wie jede andere Gorre Heringe
ei hielt und empfiehlt solche Schock 10 12 20 Sgr
bis l s Thlr in Tonnen bedeutend billiger

G Soldschniidt
Großkörnigen Astrachan Laviar

s ehr schSncn geräucherten Lachs sehr große L Ü
neburger und Pommersche Neunaugen und
große Rügenrvalder Gänsebrüste bei

G Goldschmidr
Alle Scrten gnre Rhein und 2Sourdeaux

so wie alle andere Gorren Weine von 10 Lg
bis 1 Thlr bei G Goldschmid t

Geräucherte Lachsheringe
empfiehlt Bolye

Feinstes amerikan Weitzenmehl I Sorte die Metze
L Sgr 2 Sorte 5 Sgr Roggenmehl 4 Schfl
16 Sgr bei rvagner große Schloßg sse Nr 106S

In den Kleinschmieden Nr S t6 ist eine auSmeublirtt
Gtube zu vermiethen Auf Verlangen kaun noch eine
kleine Slube mit abgelassen werden

Ein Logis von zwei bis drei S uben nebst ZubehSr
ist zu vermiethen am Morihtho Nr 2018/19

In Nr 2013 an der Glauchaischen Kirche ist eine
Wohnung von Stube und Kammer nebst Pferdestall zu
vermiethen u nd den Ap il zu beziehen

Eine Remise ist zu ve miethen Spi gelzasse Nr 40



Bekanntmachungen

Von der großen Steinslraße über die Pro
menade ist eine Subscribentenliste apf den Bür
gcrfreund verloren gegangen Der Finder wird
ersucht dieselbe gegen eine Belohnung Dach
ritzgafse Nr 986 abzugeben

Gin rüstiger ehrlicher und gewandter Torfmachec
kann als Hauemann mit freier Wohnung und verschiede
nen kleinen Emoluinenten sogleich und fortwährend be
schäftigt werden bei F U Ruprecht

Ein reinliches ordentliches Maschen von gesetzten
Jahren welches in der Küche nicht unerfahren ist findet den

April einen Uten Dienst Leipziger Straße Nr 304
Das Meubclmagazin im Anbau des rothen Thür

meS empfiehlt sich durch den begonnenen Ausverkauf und
jetzt durch einen neuen Verein gebildet mit den modern
stm und dauerhaft gecnbeiteten MeubleS jeder Art zu den
allerbilligsten Preisen

Junge Mädchen welche das Putzmachen unent
geltlich erlernen wollen werden angenommen bei

Mej er N ichaeiis roßer Schlamm
Ein Madchen welches das Putzmachen erlernthat

vorzüglich in Kragen und Durchziehen kann sogleich in
Unterkommen finden kleine BraukauSqasse Nr 33t

Ivg Thaler werden sofort auf erste Hypothek auf
ländliche Grundstücke 8000 Thaler desgleichen gegen
Sfacbe Sicherheit gesucht bei Ernsthai

Es wird eine Kamilienwchn ng von 3 4 Stuben
mit Zubehör vsm 1 April ab zu miethen gesucht wo
möglich in der Nähe des Waisenhauses Offerten nimmt
die Erpedition dieses Blattes an

Sonnrag den 21 d M wird zum Pfannkuchenfeji
und Tanzvergnügen eingeladen in der Restauration bei

Hera derA Sandberg
Zum lAcseUschafioiag und Tanzvergnügen Sonntag

den 21 Zanuar ladet ergebenst ein
Roppe in Passendorf
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